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I. Zum Gegenstand der Untersuchung 

Der Reformdrang unserer Tage macht vor nichts halt. Nachdem 
Zeitungen und Zeitschriften das Thema "Hochschulreform" jahrelang 
strapaziert haben, sieht sich jetzt die Presse selbst zum Gegenstand 
von Experimenten gemacht. 

1. Vorliegende formulierte Reformvorschläge 

Den Anstoß dazu hat der Bericht der amtlichen Pressekommission 
gegeben1, in dem u. a. vorgeschlagen wird, Höchstgrenzen der zulässi-
gen Marktanteile für Tages- und SonntagsZleitungen und für Publi-
kumszeitschriften einzuführen. (Kundenzeitschriften und Fachzeit-
schriften sollen - wie es heißt - wegen ihrer geringen "gesellschafts-
bildenden Wirkung" ungeschoren bleiben.) Weitere Rezepte zur Be-
kämpfung zu starker publizistischer Macht sind von nichtamtlicher 
Seite empfohlen worden2• Sie reichen von der Forderung nach Soziali-
sierung der Zeitungsverlage über die zwangsweise Entflechtung von 
Großverlagen, die gesetzliche Begrenzung der Auflagenhöhe, eine 
staatliche Förderung von künstlichen Konkurrenzbetrieben, bis hin zur 
innerbetrieblichen Demokratisierung der Presseunternehmen (wobei es 
in der Logik der Bewegung liegt, daß der Mitbestimmungsdrang in den 
Redaktionen sich von den Redakteuren auf deren Gehilfen bis zum 
Setzer und dem Hilfsarbeiter in der Versandabteilung fortpflanzen 
muß). 

Die Dynamik der Reformideen erstreckt sich auf die ganze Struktur 
und Arbeitsweise des Zeitungs- und Zeitschriftenwesens. Sie betrifft 
große Verlagsuntemehmen3, aber auch mittlere und kleinere Verlags-

1 "Schlußbericht der Kommission zur Untersuchung der Gefährdung der 
wirtschaftlichen Existenz von Presseunternehmen und der Folgen der Kon-
zentration für die Meinungsfreiheit in der BRD (Pressekommission)" vom 
14. Juni 1968, veröffentlicht in der Bundestags-Drucksache V/3122. 

2 Die ersten nicht-amtlichen Gesetzgebungsvorschläge stammen von dem 
Republikanischen Club Berlin ("Springer enteignen? Materialien zur Diskus-
sion", herausgegeben vom Presse-Arbeitskreis des Republikanischen Clubs, 
Berlin 1967) und von der Industriegewerkschaft Druck und Papier (Entwurf 
eines Bundes-Presserahmengesetzes für Zeitungen und Zeitschriften, Stutt-
gart im Oktober 1968). 

3 Für die öffentliche Diskussion steht die personenbezogene Axel-Springer 
AG im Vordergrund des Interesses. Die anonyme "Konzentration GmbH", 



10 I. Gegenstand der Untersuchung 

unternehmen, ja sogar die Lokalpresse noch stärker als die überregio-
nalen Blätter, weil nicht selten (nämlich in weit mehr als einhundert 
Landkreisen) im Orts- oder Kreisbereich nur eine einzige Heimat-
Zeitung erscheint, also in bezug auf die örtliche Berichterstattung ein 
Monopol-Tatbestand gegeben ist, der nach den Refonnvorstellungen 
aufgebrochen werden soll. So treibt die Refonnwelle den Großverlag 
und den Kleinbetrieb in einen Kahn, den übrigens die jüngeren Re-
dakteure in andere Richtung rudern möchten als die am Steuer sitzen-
den Chefs'. 

Ein wissenschaftlicher "Arbeitskreis Pressefreiheit" hat unterdessen 
den Vorentwurf eines "Gesetzes zum Schutz freier Meinungsbildung" 
formuliert und begründet5• Dieser Entwurf geht insofern über die 
Empfehlungen der Pressekommission hinaus, als er die Mitbestimmung 
der Redakteure zu erweitern und die Befugnisse der Verleger bzw. der 
Herausgeber zu schmälern sucht, sich also um eine gesetzliche Regelung 
der sog. inneren Pressefreiheit bemüht. Das fordert zu weiteren ver-

der eine Reihe von Tageszeitungen angehören, ist selbst von der Presse-
kommission nur beiläufig erwähnt worden (Schlußbericht S. 131). Die Frage 
des Abgeordneten Schulze-Vorberg, mit welcher Gesamtauflage und unter 
welchen Titeln die Tageszeitungen der Konzentration GmbH erscheinen, 
wußte der ParI. Staatssekretär Dorn am 12. 5. 1971 im Bundestag nicht zu 
beantworten. Der Bundesregierung seien keine neueren Daten über die 
Konzentration GmbH bekannt als die im Schlußbericht der Pressekommis-
sion vom 14.6. 1968 angeführten (Dt. BTag, 6. WP, 122. Sitzung vom 13. 5. 
1971, S.7088). - Horst Holzer (Gescheiterte Aufklärung? Piper Sozial-
wissenschaft, Bd. 3, München 1971 S. 196) behauptet von der Konzentration 
GmbH, sie sei "beherrscht von der SPD" und verfüge über ,,25 Verlags-
bzw. Druckhäuser, 5 Buch- und Zeitschriftenverlage, 8 weitere Unter-
nehmen". 

4 E. NoeHe-Neumann hat 1970 die Ergebnisse repräsentativ-statistischer 
Erhebungen vorgetragen, die deutlich zeigen, daß die vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Herstellung bzw. Sicherung sog. innerer Pressefreiheit in den 
Verlagshäusern unterschiedlich beurteilt werden von den Herausgebern, 
Chefredakteuren und Ressort-Chefs einerseits und von den (einfachen) Re-
dakteuren andererseits. Die Trennungslinie in der Beurteilung verläuft nicht 
zwischen Journalisten und Verleger, sondern zwischen den oberen Rängen 
und den übrigen. Es wäre interessant zu erfahren, auf welche Seite die aus-
wärtigen Korrespondenten treten würden, also eine wichtige Gruppe, die 
bislang in der Reformdiskussion übergangen worden ist. - Die näheren Er-
gebnisse der Befragung hat E. NoeHe-Neumann unter der überschrift "Die 
Frankfurter Zeitung und die innere Pressefreiheit" in der Festschrift für 
Otto Starke (Freiburg i. Br. 1970 S. 55-70) veröffentlicht. Eine gekürzte 
Fassung findet sich in dem Bericht "Freiheit der Zeitung, Freiheit in der 
Zeitung - Ideologie und Wirklichkeit" BDZV - Schriftenreihe Heft 8 (Bonn 
- Bad Godesberg 1970) S. 40 f. 

5 "Pressefreiheit. - Entwurf eines Gesetzes zum Schutze freier Meinungs-
bildung und Dokumentation des Arbeitskreises Pressefreiheit" (BerUn und 
Neuwied) 1970. - Entgegen dem Buchtitel und entgegen der im Text ver-
wendeten überschrift wird in der Begründung dargelegt (S. 163), warum die 
überschrift "Gesetz zum Schutze demokratischer Meinungsbildung" lauten 
müsse. 
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fassungsrechtlichen Fragestellungen auf. Das gleiche gilt für den Ent-
wurf eines "Gesetzes zur Förderung der Informations- und Presse-
freiheit", den ein Kreis sozialdemokratischer Juristen ausgearbeitet 
und über den "Arbeitskreis Rechtswesen" der SPD-Bundestagsfraktion 
zur Verfügung gestellt hat6• 

2. Vorliegende verfassungsrechtliche 
Stellungnahmen zu den Reformplänen 

über den verfassungsrechtlichen Bewegungsraum einer Reform-
gesetzgebung im Rahmen des Grundgesetzes hat sich bereits die Presse-
kommission (sog. Günther-Kommission) Gedanken gemacht. Wie ihrem 
Schlußbericht zu entnehmen ist, ging die Mehrheit der Kommissions-
mitglieder davon aus, daß der freiheitlich-demokratische Staat eine 
Vielfalt im Pressewesen fordert und deswegen der Gesetzgeber dazu 
aufgerufen sei, bei einer Gefährdung oder Beeinträchtigung "der nach 
Art. 5 GG geforderten Vielfalt im Pressewesen" einzuschreiten7, wobei 
eine Beschränkung von Marktanteilen (Auflagen-Begrenzungen) als 
zulässige Eigentumsbindung i. S. von Art. 14 Abs.1 S.2 GG anzusehen 
sei. Die verfassungsrechtliche Haltbarkeit der Argumentation ist in der 
abweichenden Stellungnahme des Kommissionsmitglieds Anton Betz 
sogleich in Zweifel gezogen worden8• Ein anderes Kommissionsmitglied 
hat - weniger juristisch motiviert - die Besorgnis ausgesprochen, 
daß eine gesetzliche Beschränkung von Marktanteilen eine staatliche 
Einflußnahme auf die Presse ermöglichen würde, die deren Freiheit 
und Unabhängigkeit auf die Dauer in Frage stellen müßte!'. 

Die Stellungnahme der Bundesregierung (Kiesinger) leitet - unter 
Bezugnahme auf verschiedene Äußerungen des Bundesverfassungs-
gerichts - aus einem institutionellen Verständnis des Grundrechts der 
Pressefreiheit die Befugnis ab, gesetzgeberische Maßnahmen zu tref-
fen, um der Gefährdung eines freien Pressewesens aus dem gesell-
schaftlichen Bereich entgegenzuwirken. "Die Garantie des Instituts 
,Freie Presse' kann aber auch eine Pflicht des Staates entstehen lassen, 
gestaltend auf die Verhältnisse im gesellschaftlichen Raum einschließ-
lich des Bereiches der Presse selbst einzuwirken, wenn diese Verhält-
nisse dem Postulat der Freiheit der Presse nicht entsprechen. Denn 

6 Veröffentlicht in den Gewerkschaftlichen Monatsheften 1971 S. 312 f. 
über die Entstehung und den Sinn des Entwurfs berichtet Martin Hirsch, 
ebenda S. 284 f. 

7 Schlußbericht a.a.O., S. 46. 
8 Abweichende Stellungnahme von A. Betz, BT-Drucksache V/3122, S. 49 f. 
9 Abweichende Stellungnahme von Harald O. Hermann, ebenda S. 55 f. 


